Karl Eberhardt, Versicherungsberater


In der Ausgabe Juli 2011 der Zeitschrift "Finanztest" finden sich verschiedene Artikel zum Thema "Berufsunfähigkeit". 

Grundsätzlich halte ich jeden Versuch für lobenswert, mit dem der Dschungel der Berufsunfähigkeitsversicherungen für Verbraucher gelichtet werden soll. Ob die Auswertung von Finanztest für die Leser, die am Abschluss einer Berufsunfähigkeits-versicherung interessiert sind, einen praktischen Nutzen hat, können Sie einschätzen, wenn Sie meine nachstehenden Ausführungen gelesen haben. Die Aussage von Finanztest, dass die 52 besten und günstigsten Tarife ermittelt wurden, halte ich aber für sehr gewagt.

Bei den Artikeln zum Thema Berufsunfähigkeit sind mir vor allem die nachfolgenden Punkte aufgefallen.

- Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die in der Tabelle genannten Druckstücknummern 
der Bedingungen mit den Druckstücknummern der Versichererangebote übereinstimmen sollten. 
Die Übereinstimmung ist notwendig, weil verschiedene Gesellschaften gleichzeitig mehrere Bedingungswerke verwenden oder die Bedingungen geändert werden können.
Genau so wie unterschiedliche Vertragsbedingungen, werden aber auch unterschiedliche oder geänderte Versicherungsanträge verwendet. Da die Anträge mit 20% in die Bewertung eingehen, wäre es deshalb richtig gewesen, auch hierzu die Druckstücknummern zu veröffentlichen. Dies wurde leider nicht getan. Nur so könnte aber vermieden werden, dass die Leser Anträge ausfüllen, die von Finanztest nicht bewertet wurden. 
- Das Endalter der versicherbaren Berufe fließt mit einem Anteil von 10% in das Qualitätsurteil von Finanztest ein. Diese Bewertung ist für den einzelnen Interessenten aber völlig uninteressant, da hierdurch keine Rückschlüsse auf das versicherbare Endalter der eigenen Tätigkeit gezogen werden können. Dies wird z.B. beim Angebot des Testsiegers deutlich. Obwohl die AachenMünchener in diesem Bereich eine sehr gute Bewertung (++0,8) erhalten hat, wird die Absicherung für Altenpfleger von dieser Gesellschaft nur bis zum Endalter 60 angeboten. Angebote für die Modellkunden (Altenpfleger bis Endalter 65) sind deshalb gar nicht möglich.
- Als Merkmal für die Qualität eines Angebotes wird unter anderem die Nachversicherungsgarantie angegeben, die eine spätere Rentenanpassung ohne erneute Gesundheitsprüfung beinhaltet. 
Dass die Nachversicherungsgarantie bei verschiedenen Gesellschaften (so auch beim Testsieger) nur bis zu einer Monatsrente von maximal 2.000 € gilt, und deshalb nutzlos ist wenn die Anfangsrente bei 2.000 € oder höher liegt, wird von Finanztest leider nicht berücksichtigt. 
Zumindest bei den Modellkunden "Diplomkauffrau/-mann", bei denen eine Berufsunfähigkeitsrente von 2.000 € vorgegeben wurde, wäre ein entsprechender Hinweis aber angebracht gewesen. 

- Dynamische Beitrags- und Leistungspassungen wurden nicht berücksichtigt. 

Bei einer angenommenen Inflationsrate von 2,5% entspricht eine monatliche Rente von 2.000 € nach 25 Jahren nur noch einer Kaufkraft von 1.079 €. Um die Kaufkraft zu erhalten, müssten dann 3.708 € abgesichert sein. Bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung ist eine Dynamik alleine inflationsbedingt absolut notwendig ist. 
Weshalb im Test Angebote mit "GUT" oder "SEHR GUT" bewertet wurden, bei denen eine Dynamik nicht einmal vereinbart werden kann, ist für mich nicht nachvollziehbar. 
- Außerdem haben sich in der Tabelle von Finanztest noch verschiedene Fehler eingeschlichen. 
So bieten z.B. die Hannoversche und die Generali den Versicherungsschutz für Altenpfleger ebenfalls nur bis zum Endalter 60 an. Wie die im Vergleich enthaltenen Angebote mit einem Versicherungs-schutz bis zum 65. Lebensjahr zustande gekommen sind, ist leider nicht nachvollziehbar. Bei einer Gesellschaft wird auf einen speziellen Ausschluss hingewiesen, bei dem es sich tatsächlich um eine Leistungserweiterung handelt. Bei einer gewissenhaften Recherche hätten diese Fehler vermieden werden können.
- Bei Verträgen mit Laufzeiten von mehreren Jahrzehnten sollten nicht nur die Vertragsbedingungen und Versicherungsanträge geprüft und bewertet werden, sondern auch die Unternehmens-kennzahlen. Ich persönlich würde den Vertragsabschluss bei keiner Gesellschaft empfehlen, die heute nur unterdurchschnittliche Unternehmenskennzahlen aufweisen kann. Dieses Kriterium wird von Finanztest nicht einmal erwähnt. 
- Gesellschaften, die nicht am Vergleich teilgenommen haben, werden nicht weiter beachtet, da es nach Meinung von Finanztest sehr viele gute Angebote gibt die im Vergleich enthalten sind. 
So verschenkt der Interessent die Chance, bei einer dieser Gesellschaften den von ihm gewünschten Versicherungsschutz zu erhalten. 
Um einen aussagekräftigen Vergleich zu erhalten, wäre es hier richtig gewesen die Daten verdeckt zu erheben, um so möglichst viele Angebote bewerten zu können. Ein Vergleich, bei dem die Angebote von über 20 Gesellschaften nicht berücksichtigt werden, verliert viel von seiner Aussagekraft. Jeder Berater, der Gesellschaften mit den Argumenten der Zeitschrift Finanztest von einem Vergleich ausschließen würde, hätte ein Haftungsproblem.  

Anhand der Auswertung von Finanztest soll der Leser nun bei mehreren der bewerteten Gesellschaften eine Anfrage stellen. Wenn diesem Rat gefolgt wird, dann werden bei den Anfragen diverse Gesellschaften nicht berücksichtigt, die für den Einzelnen durchaus einen guten und umfangreichen Versicherungsschutz bieten können. Außerdem werden Gesellschaften bevorzugt, deren Angebote nach Kriterien bewertet wurden, die für den Einzelnen unter Umständen gar nicht interessant sind. 

Der bedarfsgerechte Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung wird deshalb für die meisten Verbraucher nur mit der Einschaltung eines Beraters möglich sein. 

Wichtig ist hierbei, dass der Berater bei seiner Empfehlung möglichst die Angebote aller Versicherer berücksichtigen kann. Der klassische Einfirmenvertreter ist hierzu sicherlich nicht in der Lage. 
Aber auch bei vermeintlich unabhängigen Beratern sollte vor Vertragsabschluss geklärt werden, 
ob und ggf. welche Angebote bei einer Empfehlung nicht berücksichtigt werden.

Zuletzt noch ein Hinweis: Entgegen der Angaben im Artikel, ist es nicht nur für Anwälte möglich, 
eine Berufsunfähigkeitsabsicherung ohne Gesundheitsfragen bzw. mit einer eingeschränkten Gesundheitsprüfung abzuschließen. Hier gibt es immer wieder Angebote, über die auch mit Vorerkrankungen wenigstens eine eingeschränkte Absicherung möglich ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf meiner Internetseite www.Versicherungsberater-online.de
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